Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Lichtblau Oberflächentechnik GmbH

im nachfolgenden LBO genannt

„Felgen reparieren“

1.
Durch Auftragsannahme verpflichtet sich LBO sich den Auftrag nach seinen technischen Möglichkeiten mit dem ihm bestmöglichen Ergebnis durchzuführen. Der Kunde erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LBO durch die Auftragserteilung in allen Punkten uneingeschränkt an.
2.
Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Bei Cirka-Angaben kann sich die Lieferung oder Bereitstellung um max. 60 % der Lieferzeit verzögern, ohne dass der Käufer oder Besteller irgendwelche Rechte hieraus herleiten kann. LBO übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle KFZ-Nutzungsausfälle oder andere Kosten.

3.
Mit der Übergabe an den Auftraggeber oder Käufer gilt das Werk als abgenommen. Der Auftraggeber oder Käufer kommt mit der Abnahme in Verzug, wenn er nicht innerhalb 2 Wochen nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung den Auftragsgegenstand abgeholt hat.


Bei Annahmeverzug kann LBO die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr von € 2,00 pro Felge und angefangener Woche berechnen. 

4.
Es ist zu beachten, dass die Felgen beim Polieren nicht immer den gleichen Farbton und Glanz erreichen (unterschiedliches Material). Weiter können in seltenen Fällen durch unterschiedliche Härten im Material leichte Kratzer und Riefen auftreten, die durch feine Ausbrüche speziell bei Gussfelgen entstehen. LBO wird jedoch grundsätzlich versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bei Unzufriedenheit des Kunden wird LBO stets versuchen nachzubessern, um den Kunden zufrieden zu stellen, ein Anspruch darauf, oder auf Erstattung von KFZ-Nutzungsausfall oder Erstattung von Mängelfolgeschäden besteht jedoch in keinem Fall.

5.
Da die Dauer des Chromeffekts und der Glanz polierter Felgen von der Pflege des Kunden abhängig ist, werden Arbeiten nur unter Ausschluss jeder Garantie und Gewährleistung durchgeführt.

6.
Die Ausführung von Lackarbeiten erfolgt nur auf Kundenwunsch, eine Garantie oder Gewährleistung sowie Mängelfolgeschäden sind ausgeschlossen.

7.
Schweißarbeiten und Richtarbeiten an Felgen werden von uns nur soweit durchgeführt, als dies die Sicherheit der Felge nicht beeinträchtigt. Für diese Tätigkeit haftet die Lichtblau Oberflächentechnik GmbH im vollen Umfang. 
8.
Bei Fertigstellung wird der Kunde informiert, in der Regel telefonisch. Die Felgen sind binnen 5 Werktagen abzuholen. Auf Kundenwunsch können die Felgen gegen Vorkasse oder per Nachnahme zu Lasten und Risiko des Kunden durch Versand zugestellt werden. Die Gefahr geht auf den Käufer oder auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die transportausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Übersendung den Betrieb der LBO verlassen hat. Dies gilt auch, wenn LBO selbst den Versand übernimmt. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers oder Auftraggebers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
9.
Der Käufer oder Auftraggeber muss der Kundendienstleistung der LBO Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen.
10.
Da die angelieferten Felgen alle irgendwie beschädigt sind, haftet LBO bei Verlust, Diebstahl und irreparabler Beschädigung von Felgen nur bis zum zweifachen Schrottpreis bis € 13,00 pro Felge. Von dieser Regelung sind nur Felgen ausgenommen, die neu angeliefert werden und noch nicht am Fahrzeug montiert waren; hier haftet LBO bis zum halben Neupreis.
11.
Der Kunde erkennt durch Auftragszusage die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LBO in allen Punkten, auch wenn ein Punkt geltende Rechtssprechung verletzen sollte, ausdrücklich uneingeschränkt an. Das gilt für schriftliche, mündliche und telefonische Auftragszusagen und Auftragsänderungen.

12.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtssachen ist Wien.


Es gilt nur inländisches und österreichisches Recht.
                                     Wien, im Juli 2005
